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Das nächste Amtsblatt erscheint am 31.03.2023
Der nächste Redaktionsschluss ist am 21.03.2023

Aus dem Inhalt:
• Herrenlose Tiere, Fundtiere und Freigänger
• Stellenausschreibungen
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Gemeindeverwaltung Wutha-Farnroda

Wichtige Rufnummern und Öffnungszeiten anderer Behörden/Einrichtungen

Eisenacher Str. 49 • 99848 Wutha-Farnroda
Tel.: 036921 915-0 • Fax: 036921 915-40

E-Mail: info@wutha-farnroda.de
Internet: www.wutha-farnroda.de

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Jörg Schlothauer  915-115
(zu den Sprechstunden der Gemeindeverwaltung, nach Absprache)

Vertretung 1. Beigeordnete, Ulrike Jary
 2. Beigeordneter, Christian Schallenberg

Telefonische Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung
Montag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Rufnummern der Gemeindeverwaltung 036921 / ...

Sekr. Bürgermeister Frau Liebetrau 915-115
Frau Frick 915-100

Bürgerbüro Frau Renner 915-210
Bürgerbüro Frau Schößler 915-260
Kita-Angelegenheiten Frau Lippold 915-122

Gemeindekasse Frau Mark 915-133
Frau Tännert 915-134

Steuern/Abgaben Frau Zöphel 915-131
Soziales Frau Scheid 915-212
Sicherheit/Ordnung Frau Jäger 915-232

Herr Ertmann 915-230
Museum Herr Hersmann 27 97 21
Objektverwaltung Herr Kramer 915-226
Tiefbau Herr Reißig 915-225
Liegenschaften/Beiträge Herr Kronast 915-243
Bauhof Herr Lange 915 310
Ortsbrandmeister Herr Stieler 915-0

Bibliothek – Ansprechpartner/Öffnungszeiten

Hauptstr. 7 in Farnroda
Frau Enke   0174/ 34 87 42 1

Bis auf weiteres geschlossen.

Öffnungszeiten Hörselbergmuseum

Hörseltalstraße 39, OT Schönau
Büro: 03 69 21/27 97 21 • Kasse: 03 69 21/2 78 52
Öffnungszeiten Oktober-Mai: nach Vereinbarung

Schwimmbad – Kontakt / Öffnungszeiten

Am Grasrain 10, OT Mosbach   91103
Über die Wintersaison geschlossen

Kindertagesstätten – Ansprechpartner

Kiga „Bambino“ Mölmen
Frau K. Lux, Fliederweg 6

3 01 93

Krippe „Bambino“ Mölmen
Fliederweg 6

3 01 92

Anzius-Kindergarten in Farnroda
Frau B. Schwarz, Hauptstr. 5

9 20 17

Kiga „Mosbacher Waldspatzen“ in Mosbach
Frau Y. Schruttke, Theo-Neubauer-Str. 66

9 11 48

Kiga „Hörseltalzwerge“ in Schönau
Frau I. Niebling, Hörseltalstr. 41

9 09 94

Kleiderkammer – Kontakt/Öffnungszeiten
Fliederweg 6 (Gebäude der KITA)
Dienstag 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr (Nur Ausgabe!)
Donnerstag 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr (Nur Annahme!)
Zusätzliche Terminvereinbarungen zur Annahme möglich bei der  
Gemeindeverwaltung, Frau Scheid, Tel: 03 69 21/91 52 12

Nachbarschaftstreff
Ringstraße 20, Wutha-Farnroda
Offener Treff:
Dienstag 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr; Mittwoch 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr;
Donnerstag 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Standesamt Ruhla – Kontakt/Öffnungszeiten
Gemeinsames Standesamt Ruhla/Seebach/Wutha-Farnroda
Am Park 18 in Ruhla OT Thal   036929 / 8250
Dienstag, Donnerstag u. Freitag   09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag   13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag   13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Ortsteilbürgermeister – Anschrift/Rufnummer
OT Mosbach, Theo-Neubauer-Str. 196 B
Enrico Gruhl   36 92 63
OT Schönau, Mühlgasse 53
Christian Schallenberg   31 83 24
OT Kahlenberg, Auf der Hutweide 15
Bernd Kluge   93610

Polizei-Notruf .........................................................................  110
Polizeiinspektion Eisenach  .................................. 03691/ 26 10
KoBB Frau Szillat Ringstraße 20  ...................... 036921/ 93 500
Sprechzeiten
• dienstags  ......................................... 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
• donnerstags  .................................... 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Feuerwehr und Notarzt  .......................................................  112
Ärztlicher Notfalldienst
bei lebensbedrohlichen Zuständen (Notruf) ...................... 112
Ärztlicher Notdienst  .....................................................  116 117
Zahnärztenotdienst  ......................................................  116 117
am Wochenende u. an Feiertagen
Havariedienste
Ohra Energie GmbH  ............................................... 03622 / 62 16
TAVEE Trink- u. AbwasserVerband  ..................  0170 7 88 80 27
Thüringer Energie AG  ......................................... 0800 / 6861166
Deutsche Telekom  ........................................... 0800 / 3 30 20 00

Abfallwirtschaftszweckverband
Andreasstraße 11, 36433 Bad Salzungen  ........ 03695 / 673-276
Anmeldung / Ummeldung / Abmeldungen ...... 03695 / 673-410
Abfallberatung  .................................................... 03695 / 673-404
Deponien und Wertstoffhöfe  ............................ 03695 / 673-213

Trink- u. Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal (TAVEE)
Am Frankenstein 1,
99817 Eisenach (Stedtfeld)  ................................. 036928 / 96 10

Gewässerunterhaltungsverband (GUV) Hörsel/ Nesse
Ortsstraße 10, 99887 Georgenthal
OT Schönau v.d.Walde  .................................... 036253 / 26 07 90

Tierheim Eisenach (Am Trenkelhof)  ............ 03691 / 89 00 50

Landratsamt Wartburgkreis
Erzberger Allee 14, 36433 Bad Salzungen  ........... 03695 / 615-0
Außenstelle in Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 72
• Gesundheitsamt  ........................................... 03695 / 617-401
• Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt  ........ 03695 / 

617-301
• Kfz-Zulassungsstelle  ...................... 03695 / 616-151 bis -163
• Führerscheinstelle  ......................... 03695 / 616-166 bis -169
Jobcenter Wartburgkreis
Ernst-Thälmann-Str. 86, 99817 Eisenach  ...... 03691 / 650 72 85
Agentur für Arbeit Eisenach
Ernst-Thälmann-Str. 84, 99817 Eisenach  ......... 03691 / 82 1451
0800 4 5555-00 (Arbeitnehmer)
0800 4 5555-20 (Arbeitgeber)
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Arztpraxen in Wutha-FarnrodaArztpraxen in Wutha-Farnroda
Praxis Anschrift Erreichbarkeit Sprechzeiten
Med. Versorgungs-
zentrum Betriebs-
stätte Wutha-Farn-
roda (Klinikum Bad 
Salzungen)

Ringstraße 20,
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: HNO 036921 /  
27 97 53
Nervenheilkunde 036921 / 
279752

HNO:
Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

Mo:
Di:
Mi:

Do:

Fr:

 
08.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
08.00 - 13.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
08.00 - 13.30 Uhr
08.00 - 12.00 und 12.30 - 15.30 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr

08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
08.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
08.00 - 18.00 Uhr nachmittags nach 
Vereinbarung
08.00 - 10.00 Uhr und nachmittags 
nach Vereinbarung
08.00 - 12.00 Uhr

Hausarztpraxis
Lipfert & Dr. Tost

Eisenacher Straße 42
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 03 69 21 / 96 493
Fax: 03 69 21 / 96 593
info@arztpraxis-lipfert.de
rezept@arztpraxis-lipfert.de

Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

08.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr und 16.00 - 18.00 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr und 16.00 - 18.00 Uhr
08.00 - 11.00 Uhr

Akutsprechzeiten:
Montag bis Freitag: 7.00 - 8.00 Uhr

Dipl.-Med.
Viola Hoppert

Am Rotberg 54
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 03 69 21 / 96376 Mo, Do: 08:00 - 11:00 Uhr
Rest: nur Mitarbeiter  
Praxispersonal
Vertretungspraxis:
Dr. Schlote, Ruhla

MVZ Eisenach -  
Gynäkologie

Röberstraße 2 f, 99848 Wu-
tha-Farnroda

Telefon: 03 69 21/ 9 65 96 Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

08.00 - 12.00 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
OP-Tag
08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
08.00 - 13.00 Uhr

Tina Rössler
Fachärztin für
Innere Medizin/
Hausärztliche
Versorgung

Hörseltalstraße 36a
99848 Wutha-Farnroda
OT Schönau

Telefon: 036921 259890
Telefax: 036921 259899
E-Mail: praxisteam@
dr-annette-rommel.de

Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

08.00 - 13.00 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr
ab 11 Uhr Infektsprechstunde  
m. telef. Anmeldung

DS Elvira Lehmann
Fachzahnärztin für
allgemeine
Stomatologie

Ruhlaer Straße 18
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921 / 96241
E-Mail:
info@zahnarzt-thueringen.de

Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
08:00 - 13:00 Uhr
08.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
nach Vereinbarung

Angela Liebetrau
Zahnärztin

Am Rotberg 54
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/90263 Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

08:30 - 12:00 Uhr und 14:30 - 18:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
08:30 - 12:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr

Dr. med.
Holger Linß

Schönauer Str. 8
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/96469 Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

08:00 - 12:00 Uhr und 14:30 - 18:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr und 14:30 - 18:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr und 14:30 - 18:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr

Nervenheilkunde

Physiotherapeutische Praxen in Wutha-FarnrodaPhysiotherapeutische Praxen in Wutha-Farnroda
Praxis Anschrift Erreichbarkeit Sprechzeiten
Praxis für
Physiotherapie &
Ergotherapie Höch

Am Rotberg 52
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/92234
E-Mail:
physio-ergo-wutha@t-online.de

Mo - Do:
Fr:

08:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 13:00 Uhr

Alban Torsten
Physiotherapeut

Gothaer Str. 61
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/302548

Physiotherapie
Friman

Gothaer Str. 65-69
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/27026 Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

08:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 13:00 Uhr
08:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 14:00 Uhr

Lebensweise -
Ergotherapie
Becker & Müller

Röberstraße 1
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/315984
E-Mail:
info@ergotherapie-lebensweise.de

Termine nach Vereinbarung
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AKTUELLESAKTUELLES

Neuwahl ehrenamtlicher Schöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028
Sehr geehrte Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde Wutha-Farnroda,

die Amtsperiode der zurzeit amtierenden Schöffen im Freistaat 
Thüringen endet am 31.12.2023. Für die neue Amtszeit von 2024 
bis 2028 sind deshalb in diesem Jahr Neuwahlen erforderlich.
In die Vorschlagsliste für das Ehrenamt als Schöffe werden 
mindestens 6 Bürger der Gemeinde Wutha-Farnroda aufgenom-
men, welche nach erfolgter Wahl beim Landgericht bzw. beim 
Amtsgericht tätig werden können.
Die Amtsperiode beginnt am 01.01.2024 und endet am 
31.12.2028.
Ich rufe deshalb alle Bürger auf, bis zum 13.04.2023 geeignete 
Personen im Alter zwischen 25 und 69 Jahren vorzuschlagen, 
die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, nicht vorbestraft 
sind, zum Zeitpunkt der Aufstellung der Vorschlagsliste in der 
Gemeinde Wutha-Farnroda wohnen sowie befähigt und gewillt 
sind, als Schöffe zu fungieren. Es ist auch möglich, sich selbst 
zu bewerben, ebenso ist eine Wiederwahl zulässig.

Die Bewerbung oder der Vorschlag sind unter Angabe
- des Familiennamens
- des Geburtsnamens
- der Vornamen

- des Geburtstags und -orts
- des Berufs und
- der Wohnanschrift und Telefonnummer
des Bewerbers oder des Vorgeschlagenen einzureichen.

Die Vorschläge bzw. Ihre Bewerbung reichen Sie bitte schrift-
lich bei der Gemeindeverwaltung, Eisenacher Straße 49, 99848 
Wutha-Farnroda, bei Frau Heydrich oder Frau Jäger, Haupt- und 
Ordnungsverwaltung, ein.
Beide Mitarbeiterinnen stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur 
Verfügung.
Hier sind auch die Antragsformulare zur Aufnahme in die Vor-
schlagsliste erhältlich. Die Bewerbungsunterlagen sind in elek-
tronischer Form auf der Internetseite der Gemeinde Wutha-
Farnroda (www.wutha-farnroda.de/wahlen) zu finden.

Tel. 03 69 21/91 51 24 oder 91 52 32
Fax: 03 69 21/9 15 40
E-Mail: a.heydrich@wutha-farnroda.de
Oder b.jaeger@wutha-farnroda.de

Wutha-Farnroda, d. 13.02.2023
Schlothauer
Bürgermeister

Jugendamt Wartburgkreis sucht Jugendschöffen als ehrenamtliche Richter
Der Wartburgkreis sucht zur Vorbereitung der Wahl Personen, 
die bereit sind, eine überaus interessante ehrenamtliche Tä-
tigkeit als Jugendschöffe wahrzunehmen. Es können Personen 
berücksichtigt werden, die mindestens 25 und höchstens 69 
Jahre alt sind, sie müssen Deutsche im Sinne des Grundgeset-
zes sowie erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung er-
fahren sein, z. B. eigene Kinder erzogen oder durch berufliche 
Tätigkeit Umgang mit Kindern haben. Die Personen müssen 
mindestens seit einem Jahr in einer Stadt oder Gemeinde des 
Wartburgkreises wohnen.
Jugendschöffen üben ihr Amt als ehrenamtliche Richter aus. 
Sie stehen damit grundsätzlich gleichberechtigt neben den Be-
rufsrichtern. Dass sie nicht Rechtswissenschaft studiert haben, 
ist dafür kein Hindernis. Im Gegenteil: die Mitwirkung juristi-
scher Laien an der Rechtsprechung ist gerade deshalb gewollt, 
weil ihre Lebens- und Berufserfahrung, ihr vernünftiges Urteil, 
ihr Gemeinsinn und ihre Bewertungen in die Entscheidungen 
der Gerichte eingebracht werden sollen.
Ehrenamtliche Richter sind ebenso wie Berufsrichter an Recht 
und Gesetz gebunden, d. h., was von der Rechtsordnung vor-
geschrieben wird, darf nicht willkürlich gebeugt oder einfach 
nicht angewandt werden. Das Schöffenamt ist somit ein Teil der 
Staatsgewalt.
Jugendschöffen werden bei Jugendgerichten eingesetzt. Es sol-
len jeweils ein Jugendschöffe und eine Jugendschöffin an der 
Jugendgerichtsverhandlung teilnehmen. Die Zuständigkeit der 
Jugendgerichte liegt vor, wenn Jugendliche oder Heranwach-
sende straffällig geworden sind. In den Jugendgerichten wer-
den Straftaten von Jugendlichen, die zur Zeit der Tat 14, aber 
noch nicht 18 Jahre alt waren sowie unter Umständen Heran-
wachsende, das heißt Personen, die zur Tatzeit 18, aber noch 
nicht 21 Jahre alt waren, verhandelt.

Einsatz in Amts- und Landgerichten

Das Jugendstrafrecht geht davon aus, dass die Kriminalität jun-
ger Menschen, die noch in der Entwicklung stehen, anders zu 
beurteilen ist als die Straftaten Erwachsener und dass deshalb 
auch anders auf sie reagiert werden muss und der erzieheri-
sche Aspekt im Vordergrund steht. Ihren Einsatz finden Jugend-
schöffen an den Amtsgerichten in Bad Salzungen und Eisenach 
sowie beim Jugendschöffengericht und den Landgerichten Mei-
ningen und Mühlhausen.
Der Jugendhilfeausschuss wählt aus den eingehenden Vor-
schlägen für den Amtsgerichtsbezirk Bad Salzungen und für 
den Amtsgerichtsbezirk Eisenach Personen. Die genaue Anzahl 
steht noch nicht fest. Diese werden im Jugendhilfeausschuss 
einzeln mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt. Die Vorschlags-
liste wird dann den Vorsitzenden der Schöffenwahlausschüsse 
bei den jeweiligen Amtsgerichten gemeldet. Diese nehmen die 
eigentliche Wahl vor und von dort werden die gewählten Per-
sonen benachrichtigt.
Nach bisherigen Erfahrungen wird ein Jugendschöffe für bis zu 
12 ordentlichen Sitzungen im Kalenderjahr eingeladen.

Interessierte Personen können sich schriftlich an das
Landratsamt Wartburgkreis

- Jugendamt -
Stichwort: Jugendschöffen

Erzberger Allee 14
36433 Bad Salzungen

bis zum 30. April 2023 wenden.

Informationen zur Jugendschöffenwahl sowie das Bewer-
bungsformular befinden sich im Internet unter www.schoeffen-
wahl2023.de.
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Herrenlose Tiere, Fundtiere und Freigänger

Die Gemeinde muss jährlich einen großen Betrag aufwenden, 
um herrenlose Katzen bzw. Fundtiere vorübergehend unterzu-
bringen und zu versorgen. Der Tierschutzverein Eisenach mit 
seinem Tierheim am Trenkelhof organisiert dankenswerter 
Weise auch für die Gemeinde Wutha-Farnroda die Unterbrin-
gung und Versorgung dieser Tiere.
Aufgefundene oder zugelaufene Katzen stellen die größte An-
zahl der beim Tierheim abgegebenen Tiere dar. Da gerade bei 
Katzen nur sehr schwer einzuschätzen ist, ob es sich bei der 
gefundenen oder zugelaufenen Katze, um
- ein herrenloses Tier (ursprünglicher Eigentümer hat Eigen-

tum am Tier aufgegeben)
- ein Fundtier (Tier ist dem Eigentümer entlaufen und wird 

von ihm vermisst)
- oder ein Haustier mit „Freigang“ handelt,
sollte nicht jede aufgefundene oder zugelaufene Katze sogleich 
beim Tierheim abgegeben werden.
Man sollte im Zweifel davon ausgehen, dass es sich bei ei-
ner gefundenen oder zugelaufenen Katze um eine Katze mit  

Freigang handelt, die früher oder später zu ihrem Eigentümer 
zurückkehrt. Das Anlocken solcher Katzen mit Futter sollte un-
bedingt unterbleiben.
Findet man eine Katze, die offensichtlich seinem Eigentümer 
entlaufen ist und offensichtlich auch nicht wieder nach Hause 
findet, so hat man den Eigentümer unverzüglich vom Fund in 
Kenntnis zu setzen (§ 965 Abs. 1 iVm § 90a des Bürgerlichen 
Gesetzbuches [BGB]). Ist dieser nicht bekannt, dann ist die 
Gemeindeverwaltung zu informieren. Dabei hat er die Fundum-
stände, welche zur Ermittlung des Eigentümers erheblich sein 
können, mitzuteilen (§ 965 Abs. 2 BGB). Grundsätzlich ist nach 
dem Fund der Finder verpflichtet, sich um die gefundene Kat-
ze des anderen zu kümmern (§ 966 Abs. 1 BGB). Der Finder 
kann jedoch die Katze auch an das von der Gemeinde beauf-
tragte Tierheim abgeben (ergibt sich aus § 967 BGB), das in die-
sem Fall die Aufgabe des Fundbüros wahrnimmt. Die Gemein-
deverwaltung bittet darum, sie vorab unverzüglich über die 
beabsichtigte Abgabe an das Tierheim in Kenntnis zu setzen. 
Vorrangiges Ziel ist es, dem Eigentümer, der sein Tier vermisst, 
seine Katze zurückzugeben.
Ganz anders ist die Rechtslage bei herrenlosen Katzen. Her-
renlos ist ein gezähmtes Tier nach § 960 Abs. 3 BGB bereits 
dann, „wenn es die Gewohnheit ablegt an den für ihn bestimm-
ten Ort zurückzukehren“. Wer ein herrenloses Tier in Eigenbe-
sitz nimmt, wird auch Eigentümer. Wer demnach herrenlose 
Katzen füttert und sie sich zutraulich macht, wird damit u.U. 
schon ihr Eigentümer. Wenn er später den Besitz aufgibt, ist er 
tierschutzrechtlich der letzte verantwortliche Eigentümer.
Wenn man sich nicht selbst weiter dauerhaft um eine herren-
lose Katze kümmern will, sollte man grundsätzlich das Veteri-
när- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landratsamtes 
Wartburgkreis als untere Tierschutzbehörde nach der Thürin-
ger Tierschutzzuständigkeitsverordnung informieren und zur 
weiteren Vorgehensweise befragen.

VERANSTALTUNGENVERANSTALTUNGEN

Veranstaltungsplan März 2023

Datum, Uhrzeit Ort der Veranstaltung Art der Veranstaltung Veranstalter
04.03.2023, 13.00 Uhr Kegelbahn Hörselberghalle Kegelwettkampf

KSV 4. Wutha-Farnroda -  
KV Gut Holz Dippach
Kreisliga

KSV Wutha-Farnroda

04.03.2023, 14.00 Uhr Sportanlage Farnroda Punktspiel Fußball/
SG EFC Ruhla 08 - Mosbacher SV
Herren/Kreisoberliga

SG EFC Ruhla 08

05.03.2023, 10.00 Uhr Sportanlage Farnroda Punktspiel Fußball/
SG FSV Wutha-Farnroda -  
SG FC An der Fahner Höhe
B-Junioren/ Kreisliga

FSV Wutha-Farnroda

05.03.2023, 13.00 Uhr Kegelbahn Hörselberghalle Kegelwettkampf
KVK Eisenach - KKV Greiz
Jugend U18/Thüringenliga

KSV Wutha-Farnroda

07.03.2023, 14.00 Uhr Hörselberghalle Kaffeenachmittag der Seniorenortsgruppe 
Wutha und Mölmen

Seniorenortsgruppe Wutha 
und Mölmen

08.03.2023 Busfahrt ins Hainichhaus
(um Anmeldung wird gebeten unter
Tel.: 03691/6580543)

Volkssolidarität Eisenach

09.03.2023, 14.00 Uhr Mühlencafe Kaffeenachmittag der Seniorenortsgruppe 
Schönau/Kahlenberg

Seniorenortsgruppe Schö-
nau/Kahlenberg

11.03.2023, 10.30 Uhr Sportanlage Farnroda Punktspiel Fußball/
SG Mosbacher SV - ESV Lok Erfurt
D-Junioren/Verbandsliga

Mosbacher SV 1911 e.V.

11.03.2023, 12.30 Uhr Kegelbahn Hörselberghalle Kegelwettkampf
KSV 2. Wutha-Farnroda -  
SG Amt Creuzburg 3 Wartburgliga

KSV Wutha-Farnroda
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Datum, Uhrzeit Ort der Veranstaltung Art der Veranstaltung Veranstalter
11.03.2023, 15.00 Uhr Kegelbahn Hörselberghalle Kegelwettkampf

KSV 1. Wutha-Farnroda - ZSG Grün-Weiß 
Waltershausen
1.Landesklasse Thüringen

KSV Wutha-Farnroda

14.03.2023, 14.00 Uhr Gaststätte „Frische Quelle“ Kaffeenachmittag der Seniorenortsgruppe 
Mosbach

Seniorenortsgruppe Mosbach

16.03.2023, 8.50 Uhr Bushaltestelle Farnroda Busfahrt nach Erfurt mit Führung auf dem 
Flughafen Erfurt und Führung beim MDR 
Thüringen

Seniorenortsgruppe Farnroda

18.03.2023, 14.00 Uhr Sportanlage Farnroda Punktspiel Fußball/
SG EFC Ruhla 08 - SG SV Eintracht Ifta
Herren/Kreisoberliga

SG EFC Ruhla 08

18.03.2023, 15.00 Uhr Kegelbahn Hörselberghalle Kegelwettkampf
KSV 1. Wutha-Farnroda - KV Bad Langen-
salza
1.Landesklasse Thüringen

KSV Wutha-Farnroda

19.03.2023, 10.00 Uhr Sportanlage Farnroda Punktspiel Fußball/
SG FSV Wutha-Farnroda - SG VFL Eintracht 
67 Gotha II
B-Junioren/Kreisliga

FSV Wutha-Farnroda

21.03.2023, 14.00 Uhr Hörselberghalle Kaffeenachmittag der Seniorenortsgruppe 
Wutha und Mölmen

Seniorenortsgruppe Wutha 
und Mölmen

25.03.2023, 14.00 Uhr Sportanlage Farnroda Punktspiel Fußball/
SG EFC Ruhla 08 - SG FC 02 Barchfeld
Herren/Kreisoberliga

SG EFC Ruhla 08

25.03.2023, 18.00 Uhr Fahrzeughalle FFW Wutha Jahreshauptversammlung FFW Wutha e.V.

WISSENSWERTESWISSENSWERTES

GASTSTÄTTENGASTSTÄTTEN

An gesetzlichen Feiertagen individuelle Öffnungszeiten Angaben ohne Gewähr

Wutha
• Rehhofstübchen  .......................................  Tel.: 03 69 21 - 96 45 9

Mo - Die & Fr ab 11.00 Uhr
Mi - Do Ruhetag
Sa - So ab 11.00 Uhr
Bitte beachten! Vom 12.10. bis einschließlich 29.10. ist die Gast-
stätte wegen Urlaub geschlossen.

• Gaststätte Romance  ................................  Tel.: 03 69 21 - 92 65 2
Die Ruhetag
Mi - Fr ab 16.00 Uhr
Sa - Mo. ab 15.00 Uhr

• Krug  ............................................................  Tel.: 03 69 21 - 96 24 9
Di - Sa 16.00 - 1.00 Uhr
So 12.00 - 14.00 Uhr & 16.00 - 22.00 Uhr

Farnroda
• Kaffeemühle  ............................................  Tel.: 03 69 21 - 26 99 48

Do - Mo 14.00 - 18.00 Uhr
auf Anfrage „Spätstück“ außerhalb dieser Zeiten

• Grundhof  ...................................................  Tel.: 03 69 21 - 96 39 6
Mi - Do ab 17.00 Uhr
Fr - So ab 11.00 Uhr

Schönau
• Mühlencafé  ................................................  Tel.: 03 96 21 - 93 96 3

Do - Sa 14.00 - 18.00 Uhr
So 14.00 - 18.00 Uhr

Mosbach
• Gasthaus am Waldbad  ...........................  Tel.: 03 69 21 - 91 18 6

Okt. - April.:
Fr ab 18.00 Uhr
Sa 11.30 Uhr - 14.00 Uhr & ab 18.00 Uhr
So ab 11.30 Uhr durchgehend geöffnet

• Landgasthof Frische Quelle  ..................  Tel.: 03 69 21 - 91 14 1
nur auf Bestellung & Pension

Kahlenberg
• Zapfengrund  .............................................  Tel.: 03 69 21 - 96 40 4

  Mobil: 0172 36 36 805
Mo - So 11.00 - 21.00 Uhr
Mi Ruhetag

• Großer Hörselberg  ..................................  Tel.: 03 62 2 - 90 73 20
Fr - So 11.00 - 18.00 Uhr

An gesetzlichen Feiertagen individuelle Öffnungszeiten  Angaben ohne Gewähr

Wutha
• Rehhofstübchen  ........................... Tel.: 03 69 21 - 96 45 9

Mo - Die & Fr ab 11.00 Uhr
Mi - Do Ruhetag
Sa - So ab 11.00 Uhr

• Gaststätte Romance  .................... Tel.: 03 69 21 - 92 65 2
Die Ruhetag
Mi - Fr ab 16.00 Uhr
Sa - Mo. ab 15.00 Uhr

• Krug  ................................................ Tel.: 03 69 21 - 96 24 9
Di - Sa 16.00 - 23.00 Uhr
So 12.00 - 14.00 Uhr & 16.00 - 22.00 Uhr

Farnroda
• Kaffeemühle  ................................ Tel.: 03 69 21 - 26 99 48

Do - Mo 14.00 - 18.00 Uhr
auf Anfrage „Spätstück“ außerhalb dieser Zeiten

Schönau
• Mühlencafé  .................................... Tel.: 03 69 21 - 93 96 3

Do - Sa 14.00 - 18.00 Uhr
So 14.00 - 18.00 Uhr

Mosbach
• Gasthaus am Waldbad  ................. Tel.: 03 69 21 - 91 18 6

Mai - Sept.:
Mi - Fr 11.30 - 14.00 Uhr & ab 18.00 Uhr
Sa - So ab 11.30 Uhr
Okt. - April:
Fr ab 18.00 Uhr
Sa 11.30 - 14.00 Uhr & ab 18.00 Uhr
So ab 11.30 Uhr durchgehend geöffnet

• Landgasthof Frische Quelle  ........ Tel.: 03 69 21 - 91 14 1
nur auf Bestellung & Pension

Kahlenberg
• Zapfengrund  ................................. Tel.: 03 69 21 - 96 40 4

  Mobil: 0172 36 36 805
Mo - So 11.00 - 21.00 Uhr
Mi Ruhetag

• Großer Hörselberg 
Bis auf weiteres geschlossen.
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Hinweise des Herausgebers

Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinungstag
3/2023 21.03.2023 31.03.2023

Bitte beachten Sie für die Abgabe Ihrer Beiträge den verbindli-
chen Redaktionsschluss.

Wohin sende ich meine Beiträge?
hoerselzeitung@wutha-farnroda.de

Was muss ich bei meinem Beitrag beachten?
- Textbeiträge digital im Word-Format per E-Mail einsenden
- nach Möglichkeit keine PDF-Formate verwenden
- Bilder können als JPEG-Format einzeln oder in den Beitrag 

eingebunden versandt werden
- Name des Fotografen und gewünschte Bildunterschrift an-

geben

- Name des Autors oder Institution angeben

Richtlinien des Herausgebers
- die Veröffentlichung der Bild- und Textbeiträge erfolgt un-

entgeltlich
- der Herausgeber behält sich das Recht vor, Beiträge zu kür-

zen
- der Herausgeber erteilt keine Garantie zum Erscheinen Ih-

res Beitrages

Sie erhalten keine Hörselzeitung im Briefkasten?
Ihre Reklamation wird, unter Nennung Ihrer vollständigen Ad-
resse, telefonisch unter
Tel.: 03677 205031 oder
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
entgegen genommen.

MUSEUMMUSEUM
Mikroabenteuer mit einem Schweden:

Radfahren macht fast immer Spaß, egal bei welchem Wetter

Die Sonne kam heraus, als ich mich dem Zapfengrund näherte.
Foto: Gustav Hersmann

Als ich losfuhr, war es sehr neblig. Ich nahm mein Fahrrad und 
sprang in Sättelstädt aus dem Zug. Ich bin den Radweg zwi-
schen dem Bahnhof in Sättelstädt zum Bahnhof in Wutha und 
noch ein Stück weiter zum Bäcker gefahren, um etwas zu essen 

zu finden. Ich bin in Sättelstädt gestartet, weil ich mit dem Zug 
aus Waltershausen angereist bin und mich entschieden habe, 
auf dem Weg zur Arbeit früher auszusteigen, um mich zu be-
wegen.
Das neblige Wetter ist vielleicht nicht die erste Wahl für eine 
Radtour, aber ich bin zurück gekommen von einer der besten 
Radtouren seit langem. Und das Wetter war der Grund dafür. Es 
begann neblig und unheimlich über den Feldern. Als ich mich 
dem Zapfengrund näherte, kam die Sonne heraus. Das war für 
mich wieder einmal eine Erinnerung daran, dass die besten 
Radtouren selten bei perfektem Sonnenschein stattfinden. Ich 
würde jedem empfehlen, einfach los zu fahren, auch wenn das 
Wetter nicht perfekt ist, es macht fast immer Spaß.
Es ist eine tolle Sache, dass man sein Fahrrad im Zug mitneh-
men kann. Es eröffnet so viele Möglichkeiten für Fahrradaben-
teuer. Ich kann den Radweg zwischen Wutha und Sättelstädt 
sehr empfehlen, es ist eine schöne Fahrt bei fast jedem Wetter. 
Dank der Bahn sind Sie bei einer Reifenpanne oder wenn Sie 
einfach nur müde sind, immer in der Nähe eines Auswegs. Ent-
lang des Radweges gibt es mehrere Möglichkeiten für eine Pau-
se und eine Jause schmeckt nach einer Radtour immer besser.

Gustav Hersmann

KINDERTAGESSTÄTTENKINDERTAGESSTÄTTEN
Hörst du die Musik- siehst du die Töne?

Wenn aus Klängen bunte Farben werden - Malen zur Musik

Die Kinder der großen Robbengruppe aus der Kita Bambino er-
lebten an einem Vormittag, wie Töne und Farben miteinander 
in Beziehung treten können. Das war eine spannende und inten-
sive Erfahrung. Gemeinsam hörten sie verschiedene Melodien, 
die auf der Gitarre zum Klingen gebracht wurden. Sie erkannten 
dabei die Verschiedenheit von hohen und tiefen Tönen, dass es 
schnelle und langsame Rhythmen gibt.
Diese Unterschiede konnten sie beim Hören gleichzeitig mit 
Farben gemeinsam auf einem großen Blatt darstellen. Schnell 
kam der Gedanke dazu, verschiedene Töne nicht nur mit ver-
schiedenen Farben, sondern auch mit unterschiedlichen Pin-
selstärken zu betonen.
Dabei entstand mit Spaß und Freude ein großes, buntes Ge-
meinschaftsbild und die Kinder freuen sich schon auf die 
nächste Runde „Malen nach Musik“.
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Sportfrei im Kita Bambino
Warum das Turnen wichtig ist

Das neue Jahr beginnt für die Kinder der kleinen Robben- und 
Pinguin Gruppe sportlich. Mit Vorfreude, Neugierde und Spaß 
an der Bewegung turnen die Kleinsten unserer Einrichtung im 
großen Turnraum in der oberen Etage. Die Treppe laufen wir 
hoch, so dass alle schon warm sind. Die Schuhe werden noch 
schnell ausgezogen und dann geht es auch schon los. Alle pro-
bieren die unterschiedlichen Sportspiele mit ihren Füßen und 
Händen aus. Wir springen durch Reifen, kriechen durch ein 
Häschen-Haus oder durch einen Tunnel, galoppieren wie die 
Ponys auf dem Bauernhof, klettern den „Eulenbaum“ hinauf 

und wieder runter. Wir entdecken eine Bewegungslandschaft 
mit „Fluss-Steinen“, die wir gemeinsam aufbauen können. Die 
Bewegung schult vor allem das Körperbewusstsein, die Koor-
dination und den Gleichgewichtssinn. Jedes Kind darf sich aus-
probieren und neue Erfahrungen sammeln. Für all diese ganzen 
Sachen braucht es natürlich Kraft. Das gibt uns unser leckeres 
Obstfrühstück.
Die Vorfreude ist jedes Mal riesig, wenn es wieder soweit ist 
und wir uns auf den Weg in den Sportraum machen.

Winterspaß mit ThEKiZ



Hörselzeitung Nr.: 2/2023 Seite 9 Nichtamtlicher Teil

SENIORENSENIOREN
Senior*innen Farnroda

Sehr geehrte Seniorinnen und Senioren von 
Farnroda,
unsere nächste Busfahrt findet am 16.03.2023 
statt. Abfahrt ist 08.50 Uhr an der Bushaltestel-
le Farnroda. Ziel der Reise ist Erfurt mit einer 
Führung auf dem Flughafen Erfurt und ein Be-
such, ebenfalls mit einer Führung, beim MDR 
Thüringen. Mittagessen wird im Gasthof Schloss 
Hubertus gereicht und zum Abschluss der Reise 
gibt es im Waldkasino ein gemeinsames Kaffee-
trinken.
Preis: 42 €

S. Göbel
Senioren Farnroda

Senior*innen Schönau und Kahlenberg
Am Donnerstag, dem 09.03.2023, findet ab 14.00 
Uhr unser nächster Kaffeenachmittag im Müh-
lencafé statt. Alle Seniorinnen und Senioren 
sind hierzu herzlich eingeladen.

gez. I. Hähnel
Vors. der OG Senioren Schönau und Kahlenberg

Senior*innen Mosbach
Am Dienstag, d. 14.03.2023, findet ab 14.00 Uhr 
unser nächster Kaffeenachmittag in der Gast-
stätte „Frische Quelle“ statt.
Alle Seniorinnen und Senioren sind hierzu herz-
lich eingeladen.

gez. Deubner
Seniorenortsgruppe Mosbach

Senior*innen Wutha und Mölmen
Am Dienstag, dem 07.03.2023, und Dienstag, 
dem 21.03.2023, um 14.00 Uhr, trifft sich die Se-
niorenortsgruppe Wutha und Mölmen zu ihren 
nächsten Kaffeenachmittagen im Mehrzweck-
raum der Hörselberghalle. Alle Seniorinnen und 
Senioren laden wir hierzu herzlich ein.

gez. Schorneck
Seniorenortsgruppe Wutha und Mölmen

KIRCHLICHE NACHRICHTENKIRCHLICHE NACHRICHTEN
Kirchengemeinde Wutha-Farnroda, Mosbach und Schönau-Kälberfeld

Monatslosung März 2023:
„Wer kann uns scheiden von der Liebe Christi?“ Römer 8, 35 (E)

Kirchengemeinde Wutha-Farnroda
Freitag, 3. März:
19.00 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst zum Welt-

gebetstag in der Hörselberghalle!
Sonntag, 5. März:
09.00 Uhr Gottesdienst in Wutha mit Abendmahl*
10.30 Uhr Gottesdienst in Farnroda mit Abendmahl*
Sonntag, 12. März:
10.30 Uhr Gottesdienst in Farnroda*
Sonntag, 19. März:
09.00 Uhr Gottesdienst in Wutha*
10.30 Uhr Gottesdienst in Farnroda*
Sonntag, 26. März:
10.30 Uhr Gottesdienst in Farnroda*
*jeweils im Gemeinderaum

Bastelkreis:
nach Vereinbarung

Gottesdienst im Seniorenheim:
Mittwoch, 22. März, 10.00 Uhr

Seniorenkreis:
Mittwoch, 1. März, 15.00 Uhr, im Pfarrhaus Farnroda

Gemeindenachmittag:
Mittwoch, 8. März, 15.00 Uhr, in Wutha, Eisenacher Str. 43
Laienspiel nach Vereinbarung:
freitags, 19.00 Uhr
Eltern-Kind-Gruppe:
jeden Dienstag, 10.00 bis 12.00 Uhr, in Wutha, Eisenacher Str. 43
(außer in den Schulferien)
Kirchenchor
jeden Donnerstag, um 18.30 Uhr, im Gemeindehaus Thal

Bankverbindung: VR-Bank Eisenach-Ronshausen eG
IBAN DE81 8206 4088 0006 6760 14, BIC GENODEF1ESA

Kirchengemeinde Mosbach
Samstag, 4. März:
17.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Frauenkreis:
Dienstag, 21. März, 14.00 Uhr, in der „Frischen Quelle“

Bankverbindung: DE62820640880006807500
BIC: GENODEF1ESA
Volks- und Raiffeisenbank

Kirchengemeinde Schönau-Kälberfeld
Sonntag, 19. März: 09.00 Uhr, Gottesdienst in Kälberfeld
10.30 Uhr, Gottesdienst in Schönau
Bankverbindungen: VR-Bank Eisenach-Ronshausen
IBAN DE44 8206 4088 0006 8037 50, BIC GENODEF1ESA

Überregionales

Weltgebetstag 2023 aus Taiwan - „Glaube bewegt“
Taiwan - ein Inselstaat im Pazifik, zwischen Japan und den Phi-
lippinen, vor dem chinesischen Festland gelegen. Die riesige 
Volksrepublik China beansprucht das Land als eine ihrer Pro-
vinzen - Taiwan wehrt sich dagegen. Der Kampf um die Unab-
hängigkeit ist einigen von uns aus den Nachrichten vertraut.
Ein Text aus dem Epheserbrief steht im Zentrum des Gottes-
dienstes.
„Ping an“ - Friede sei mit uns allen!“ - das wünschen die Frauen 
aus Taiwan unserer Welt.
Wir feiern den Weltgebetstag, Gottesdienst und Kindergottes-
dienst, am Freitag, dem 3. März 2023, um 19.00 Uhr, in der 
Hörselberghalle.
Bitte bringen Sie Besteck mit!
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Baugeschehen an der Deubacher Kirche - Teil 3
Ab Mitte Januar laufen die Sanierungsarbeiten an der vom Ech-
ten Hausschwamm betroffenen Schadstelle an der nordwest-
lichen Kirchenmauer im Innenbereich. Vor rund zehn Jahren 
wurde an dem senkrecht stehenden Balken im Bereich der Epo-
che linksseitig neben der Orgel der massive Verfall festgestellt. 
Unter dem bröckelnden Kalkputz kam stark geschädigtes Holz 
zum Vorschein. 2016 wurde daraufhin durch den Holz-Sachver-
ständigen der EKM Brauner Kellerschwamm als Ursache fest-
gestellt. Obwohl der befallene Balken entfernt wurde, wuchs 
die Schadstelle nach beiden Seiten ins Mauerwerk und in die 
darüber liegende Holzkonstruktion.
2017 wurde auch die bräunliche Verfärbung links neben dem 
Fenster an der Außenfassade der Natursteinmauer mit in die 
Begutachtung einbezogen. Durch den Hinweis eines aufmerk-
samen Anwohners wurde schließlich als Ursache der Riss 
eines Ziegels im unteren Bereich des Daches über dem nicht 
zugänglichen Tonnengewölbe festgestellt. Über Jahre war hier 
Feuchtigkeit in die 80 cm breite Mauerkrone eingedrungen. Kei-
ner ahnte, dass hier ein sehr aktives lebensfähiges Myzel des 
Echten Hausschwamms am Wirken ist.
Im März 2021 wurde durch das Holzschutz-Sachverständigen- 
Büro Schleder aus Nohra ein weiteres Holzschutzgutachten für 
die gesamte Kirche erstellt. Die betroffene Schadstelle wurde 
auf der gesamten Wandhöhe freigelegt. Deutlich sichtbare Spu-
ren eines aktiv wachsenden Pilzmyzels kamen zum Vorschein. 
Aus ihrem Gutachten ging hervor, dass dringend Handlungs-
bedarf bestand, da ansonsten die befallenen Bereiche mit dem 
sehr aggressiven Echten Hausschwamm weiter zunehmen und 
der Schaden noch größer wird.
Über den vom Gutachter empfohlenen Bereich hinaus wurde 
der Putz an den befallenen Flächen der Natursteinwand und 
auf der Mauerkrone vorsichtig abgetragen, es durfte dabei 
kein Staub entstehen. Da bei allen Maßnahmen der Schwamm-
sanierung auf eine erhöhte Sauberkeit zu achten ist, wurden 
die einzelnen Bauabschnitte mit Planen eingehüllt und die  
Arbeiter mussten entsprechende Schutzkleidung tragen. Das 
abgebrochene Material musste unverzüglich aus der Kirche ent-
fernt und entsorgt werden. Parallel dazu erfolgte das Entfernen 
des geschädigten Holzes an der Balken- und Dachkonstruktion 
über der Mauerkrone. Alle betroffenen Schadstellen wurden 
ersetzt, ein neuer tragender Balken eingezogen. Anschließend 
wurden die Natursteine und Fugen sorgfältig gereinigt und mit 
einer Heißluftpistole abgeflammt. Danach wurde über mehrere 
Tage ein etwa 5 cm starker Kalkmörtel-Leichtputz stufenweise 
aufgetragen und an die vorhandenen Wandflächen angeglichen.
Die noch kleineren Ausbesserungs- und Sicherungsarbeiten an 
der Außenhaut des Turms wurden erledigt und die Holzkonst-
ruktion über dem Kirchenfenster erneuert, so dass das Gerüst 
zurückgebaut werden konnte. Damit liegen die Sanierungsar-
beiten an und in der Kirche gut im vorgegebenen Zeitfenster, 
um fristgerecht die Fördermittel abrechnen zu können.

Christina Reißig
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AMTLICHER TEILAMTLICHER TEIL
Bekanntmachung Jagdgenossenschaft Wutha-Farnroda

Die diesjährige Mitgliederversammlung der Jagdgenossen-
schaft Wutha-Farnroda findet am Montag, dem 13.03.2023, um 
19.00 Uhr, in der Gaststätte „Romance“, Auf dem Mölmen 1a in 
Wutha-Farnroda, statt.
Der Vorstand lädt hierzu alle Mitglieder der Jagdgenossen-
schaft herzlich ein.
Bei Vertretung wird auf die Bestimmungen der Satzung der 
Jagdgenossenschaft verwiesen.

Tagesordnung:
1. Bestätigung der Tagesordnung
2. Feststellen der anwesenden Mitglieder und der vertretenen 

Grundflächen
3. Rechenschaftsbericht des Jagdvorstandes

4. Kassenbericht 2022/23
5. Kassenprüfungsbericht 2022/23 und Entlastung des Vor-

standes
6. Diskussion zur Verwendung der Rücklagen und Beschluss-

fassung
7. Satzungsänderung und Beschluss
8. Bericht des Jagdpächterobmannes
9. Sonstiges

Die Satzung der Jagdgenossenschaft liegt 2 Wochen vor der 
Mitgliederversammlung in den Räumen der Gemeindeverwal-
tung Wutha-Farnroda zur Einsicht aus.

Wutha-Farnroda, den 20.01.2023
gez. E. Wolf, Jagdvorsteher

GEMEINDLICHE BEKANNTMACHUNGENGEMEINDLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntgabe der geplanten Sitzungen des Gemeinderates und dessen Ausschüsse

Die Sitzungen des Gemeinderates, 
Hauptausschusses und Bauausschus-
ses sowie der Ortschaftsräte sind öf-
fentlich. Die geplanten Sitzungstermine 
können Sie auch unter www.wutha-farn-
roda.de einsehen.
Ort, Zeit und Tagesordnung der Sit-
zungen des Gemeinderates und der 
Ausschüsse werden in den folgenden 

Bekanntmachungskästen, die Sitzungen des Ortschaftsrates in 
dem Bekanntmachungskasten des jeweiligen Ortsteiles amtlich 
bekannt gemacht.

• Hauptstraße 9-11, Farnroda, Saierhäuschen (Uhr)
• Eisenacher Straße 49, Wutha,

vor dem Verwaltungsgebäude
• Ringstraße 20, Mölmen, vor dem Parkplatz am Gehweg
• Kreuzung Waldbadstraße - Theo-Neubauer-Straße 45,

OT Mosbach,
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• Hörseltalstraße, OT Schönau,
Bushaltestelle vor dem Bahnhof Schönau

• Auf der Hutweide, OT Kahlenberg,
Kreuzung „Auf der Hutweide“/„Ortsstr.“

Geplante Sitzungen (Änderungen vorbehalten):

07.03.2023, 19.00 Uhr
Sitzung des Gemeinderates
in der Hörselberghalle, Ruhlaer Straße 41-43

Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte beachten Sie die Aushän-
ge in den amtlichen Bekanntmachungskästen.

Stellenausschreibung  
Rettungsschwimmer Waldbad Mosbach
Die Gemeindeverwaltung Wutha-Farnroda sucht für die Ba-
desaison 2023
(Juni bis August) für unser Freibad in Mosbach

2 Rettungsschwimmer (m/w/d)

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
• Wasseraufsicht und Überwachung des Badebetriebes 

unter Leitung der Schwimmmeisterin
• Betreuung der Besucher und Badegäste
• Mithilfe bei Reinigung und Aufräumarbeiten

Ihr Profil:
• Mindestalter 18 Jahre
• Rettungsschwimmabzeichen in Silber, nicht älter als 2 

Jahre (oder Sie sind bereit dies abzulegen, Kostenüber-
nahme durch die Gemeinde Wutha-Farnroda möglich)

• Zuverlässigkeit, Flexibilität und hohe Einsatzbereit-
schaft

• Bereitschaft zur Schichtarbeit auch an Wochenenden 
und Feiertagen

• Hohe Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft so-
wie selbstständige aber auch teamorientierte Grund-
einstellung

Wir bieten Ihnen:
• Befristetes Arbeitsverhältnis (30h/ Woche nach Be-

darf)
• Eine vielseitige Tätigkeit
• Leistungsgerechte Vergütung nach TVÖD
• Flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarung von Familie 

und Beruf
• Ergänzende Altersvorsorgemaßnahme durch die Zu-

satzversorgungskasse

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn Sie Ihr Know-how und Engagement bei dieser span-
nenden Tätigkeit einbringen möchten, richten Sie Ihre aus-
sagekräftige Bewerbung bis zum 10.03.2023 an:

Gemeindeverwaltung Wutha-Farnroda
Hauptamt / Personal
Eisenacher Straße 49

99848 Wutha-Farnroda
oder per Email an: personal@wutha-farnroda.de

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungskosten können 
durch die Gemeinde Wutha-Farnroda nicht erstattet wer-
den.
Bewerbungsunterlagen können nur bei Vorliegen eines aus-
reichend frankierten Umschlages zurückgesandt werden. 
Unsere Datenschutz-Hinweise für Bewerbungen finden Sie 
auf unserer Homepage www.wutha-farnroda.de.

Schlothauer
Bürgermeister

Stellenausschreibung Kassierer  
Waldbad Mosbach

Die Gemeinde Wutha-Farnroda sucht ab April 2023 für die 
diesjährige Badesaison für unser Freibad in Mosbach

2 Kassierer (m/w/d)

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
• Kassieren der Eintrittsgelder unserer Gäste
• Eigenständiges Durchführen der Kassenabrechnung
• Mithilfe bei Reinigungsarbeiten und Aufräumarbeiten

Ihr Profil:
• Mindestalter 18 Jahre
• Mathematisches Verständnis
• Bereitschaft zur Schichtarbeit auch an Wochenenden 

und Feiertagen
• Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein und Zuverläs-

sigkeit
• Aufgeschlossenes, freundliches Verhalten
• Selbstständige Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen:
• Befristetes Arbeitsverhältnis (30h/ Woche nach Be-

darf)
• Eine vielseitige Tätigkeit
• Leistungsgerechte Vergütung nach TVÖD
• Flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarung von Familie 

und Beruf
• Ergänzende Altersvorsorgemaßnahme durch die Zu-

satzversorgungskasse

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn Sie Ihr Know-how und Engagement bei dieser span-
nenden Tätigkeit einbringen möchten, richten Sie Ihre aus-
sagekräftige Bewerbung bis zum 10.03.2023 an:

Gemeindeverwaltung Wutha-Farnroda
Hauptamt / Personal
Eisenacher Straße 49

99848 Wutha-Farnroda
oder per Email an: personal@wutha-farnroda.de

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungskosten können 
durch die Gemeinde Wutha-Farnroda nicht erstattet wer-
den.
Bewerbungsunterlagen können nur bei Vorliegen eines aus-
reichend frankierten Umschlages zurückgesandt werden. 
Unsere Datenschutz-Hinweise für Bewerbungen finden Sie 
auf unserer Homepage www.wutha-farnroda.de.

Schlothauer
Bürgermeister
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Stellenausschreibung Fachangestellter 
Bäderbetrieb

Die Gemeindeverwaltung Wutha-Farnroda sucht ab sofort 
einen

Fachangestellten (m/w/d) für Bäderbetriebe

in Teilzeit oder Vollzeit möglich

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
• Aufsicht und Betreuung des Badebetriebes und der 

Badegäste
• Überwachung der technischen Anlagen und der Was-

serqualität
• Pflege und Reinigung der bädertechnischen Einrich-

tungen
• Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ihr Profil:
• Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als 

Fachangestellter (m/w/d) für Bäderbetriebe
• Rettungsschwimmerabzeichen in Silber wird voraus-

gesetzt
• Bereitschaft zum Schichtdienst sowie zum Einsatz an 

Wochenenden und Feiertagen
• Besucherfreundliches Auftreten
• Teamfähigkeit, Belastbarkeit, selbständige Arbeitswei-

se und Flexibilität

Wir bieten Ihnen:
• Eine vielseitige Tätigkeit in einem unbefristeten Ar-

beitsverhältnis
• Flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarung von Familie 

und Beruf
• Leistungsgerechte Vergütung nach TVöD
• Ergänzende Altersvorsorgemaßnahme durch die Zu-

satzversorgungskasse

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn Sie Ihr Know-how und Engagement bei dieser span-
nenden Tätigkeit einbringen möchten, richten Sie Ihre aus-
sagekräftige Bewerbung bis zum 31.03.2023 an:

Gemeindeverwaltung Wutha-Farnroda
Hauptamt / Personal
Eisenacher Straße 49

99848 Wutha-Farnroda
oder per Email an: personal@wutha-farnroda.de

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungskosten können 
durch die Gemeinde Wutha-Farnroda nicht erstattet wer-
den.
Bewerbungsunterlagen können nur bei Vorliegen eines aus-
reichend frankierten Umschlages zurückgesandt werden. 
Unsere Datenschutz-Hinweise für Bewerbungen finden Sie 
auf unserer Homepage www.wutha-farnroda.de.

Schlothauer
Bürgermeister

BEKANNTMACHUNGEN  BEKANNTMACHUNGEN  
ANDERE BEHÖRDENANDERE BEHÖRDEN

Stellenausschreibung Gewässerunterhal-
tungsverband (GUV) Hörsel/Nesse KdöR - 

Verbandsingenieur/ Bauingenieur (m/w/d)

Der Gewässerunterhaltungsverband (GUV) 
Hörsel/Nesse KdöR sucht zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine Unterstützung im 
Bereich Fließgewässerentwicklung für die Umsetzung von 
Fördermaßnahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Verbandsingenieur / Bauingenieur mit 
Schwerpunkt Wasserbau (m/w/d)

(Dipl.-Ing./FH/Bachelor aus der Fachrichtung Wasserbau 
oder vergleichbarer Studiengang)

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 18.04.2023 
an den GUV Hörsel/Nesse
per E-Mail: info@guv-hoersel-nesse.de
per Post: Ortsstraße 10, 99887 Georgenthal OT Schönau v. 
d. W.

Bei Interesse finden Sie die vollständige Stellenausschrei-
bung auf unserer Website unter:
www.guv-hoersel-nesse.de (Offene Stellen)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Stellenausschreibung Trink- und  
AbwasserVerband Eisenach-Erbstromtal

Der Trink- und AbwasserVerband Eisenach-
Erbstromtal (TAV) ist verantwortlich für die 
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung 
von ca. 73.000 Einwohnern, in 8 Mitgliedsge-
meinden, auf einer Fläche von ca. 373 km2.

Zur Verstärkung unseres Teams im Sachgebiet GIS, suchen 
wir ab 1. April 2023 eine/n:

Mitarbeiter/-in Liegenschaften (m/w/d)

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tavee.de
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Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
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